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bis 30.09.2021

•tarifgebundene 
Pflegeeinrichtungen 
teilen mit, an welchen 
TV sie gebunden sind 

bis 30.09 2021

•GKV SpiBu legt in 
RL/mehreren RLen
•Verfahrens- und 

Prüfgrundsätze für die 
Einhaltung der 
Vorgaben der 
tariflichen Entlohnung 
fest ( § 72 Abs. 3 c) 

•Verfahren fest, wie die 
Wirtschaftlichkeit von 
Personalaufwendungen 
festzustellen ist (§ 82 c 
Abs. 4) 

danach 

•Genehmigung der RL 
durch BMG im 
Einvernehmen mit 
dem  BMAS

danach 

•Inkrafttreten

spätestens innerhalb 
eines Monats nach 
Inkrafttreten der RL 

§ 82 c 

•LV der PK legen für 
das jeweilige 
Bundesland eine 
Übersicht über die 
TVe vor, die ein 
regional übliches 
Entgeltniveau 
vorsehen

Januar bis 
spätestens 
28.02.2022

•Mitteilung der 
Pflegeeinrichtung, an 
welchen TV sie 
gebunden ist bzw. 
soweit keine Bindung 
vorliegt, welcher TV 
für sie maßgeblich ist

•Mitteilung gilt als 
Antrag auf Anpassung 
des Versorgungs-
vertrages

bis 01.07.2022

•GKV SpiBu legt in RL
•das Nähere zur 

Durchführung des 
Nachweises über die 
Bezahlung der 
tariflichen Gehälter 
fest (§ 89 Abs. 3)

zum/ab 
01.09.2022

•neuer 
Versorgungsvertrag 
aufgrund der 
Mitteilung 
Januar/Februar 2022 
(soweit die 
Einrichtung nicht 
widersprochen hat)

•nur noch 
Versorgungsverträge 
mit Einrichtungen, die 
Entlohnung zahlen, 
die den regional 
üblichen Ent-
lohnungsstrukturen in 
TV entspricht 

jährlich zum 
30. 09

•tarifgebundene 
Pflegeeinrichtungen 
teilen den LV der PK 
mit, an welchen TV  
sie gebunden sind (§
72 Abs. 3e) 

•erstmalig zum 
30.09.2022


